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Erweiterungsangebot zu Aufgabe 5a)
Berücksichtigen Sie weitere Materialien aus dem Bestand des 
Deutschen Historischen Museums:
www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/wirtschaft/

Erweiterungsangebot zu Aufgabe 10 b)
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
Das Gesetz wurde am 14.7. 1933 erlassen und war die Grundlage 
für etwa 350.000 Sterilisationen bis 1945.
§ 1. (1) Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff un-
fruchtbar gemacht (sterilisiert) werden, wenn man den Erfahrun-
gen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperli-
chen oder geistigen Erbschäden leiden werden. 
(2) Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der fol-
genden Krankheiten leidet: 
1. angeborenem Schwachsinn, 
2. Schizophrenie, 
3. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein, […] 
6. erblicher Blindheit, 
7. erblicher Taubheit, 
8. schwerer erblicher körperlicher Missbildung

§ 2. (1) Antragsberechtigt ist derjenige, der unfruchtbar gemacht 
werden soll. Ist dieser geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwä-
che entmündigt oder hat er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet, so ist der gesetzliche Vertreter antragsberechtigt; er be-
darf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. […]
(2) Dem Antrag ist eine Bescheinigung eines für das Deutsche 
Reich approbierten Arztes beizufügen, dass der Unfruchtbarzu-
machende über das Wesen und die Folgen der Unfruchtbarma-
chung aufgeklärt worden ist. […]
§ 3 (3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwe-
rem Alkoholismus leidet. […]
§ 12. (1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig be-
schlossen, so ist sie auch gegen den Willen des Unfruchtbarzu-
machenden auszuführen, sofern nicht dieser allein den Antrag 
gestellt hat. […]“
Reichsgesetzblatt I 1933, S. 529 – 531.
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